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ekentiioh- Reche!cher Ve:drgg

Oaf ie Übertragurig von Arlgaben
der Abf4I1ehisorgung inn KJeis Segeberg

zwischen
dem Kreis Segeberg, nachstehend „Kreis genannt

und
der Stadi Norderstedt, nachstehend „Stadr genannt

Der leeie rind die Stadt sind über
gung von Aufgaben der Abfalien4
zen und inhaltlich foeuschreiberl

?FaAiViezi.

eingekommen, den Vertrag you) 17.98.1999 zur übertra- •
wrgung irn Kreis Segeberg durch diesen Vertrag zu ersei-
. Es sollm damit die folgenden Zie le verwirklicht werden: •

a) Weitgehende ihertragung deilAufgaben des Kreises atif den Wege-Zweckverband der
Gemeinden des Ksaises Segeberg (W73/).

b) Der Wege-Zweckverband der tgerneinden des Krees enebm bleity der AbfailbeSeid .
ger für die Stadt.

Jiesen Vorgaben entspreohenci % ed demärs § 3 Abs. 4 des Abfallwirischaftsgesetzes fr. des
i..and Schleswig-Holstein (LAbfW ) in Verbindung mit §§ 121 ff. des LandesverWaltungsge-
setzes Schleswig-Holstein in den eweits geltenden Passungen nach Seschlussfassung
durch den Kreistag des Kreises aji 07.06.2012 und die Stadtvertretung der Stadt am
.14.02.2072 mit Genehmigung derj KommunalaUfsichtsbehörde des Landes folgender Vertrag
geschlossen:

1

Träger. der Aufgabe

1. Der Kreis ist gemäß § 3 Abs. 1 LAbfWG in seinem Bereich der zuständige öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger zir Erfüllung derAufgabe der Abfallentsorgung. Diese um-
fasst

a) die Verwertung

von Abfällen aus piivatei
,) von Abfällen aus andere

lessen werden und derei
hen;

b) die Beseitigung

(.= Von Abfällen aus private

i-laushaltungen und
Herkunftsbereichen; die dam Kreis zur Seseitigung Ober-
Verwertung durch den l(reis keine Gründe entgegenste-

Haushaltungen und
vr, von Abfälien aus andered .iierkOnftsbereichen, die nicht verwertbar sind;

c) die mit der VerwertUng zuse Imenhängenden Maßnahmen des Sammelns, Einsam-.
. mains duroh Hor-.undil-ing ystame, Beförderns, Lagerne Lind Behandeins; .

d) die die Beseitigung von Abfäillen urnfassende T-insammlung, Beförderung, !zlehandlung,
Lagerung und Abeerung; i .
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e) die Vorha Rums der für die g.ntsorgung notwendigen Anlagen.

il2. H fWach § 3 Abs. 4 LAb G kan der Kreis die Aufgaben der Abfallentsorgung Gemeinden,Amtem oder Zweck-verbände rl clurch Sabung oder öffentfich-rechtlichen Vertrag aanz O-

der teilweise Obertragen.

2

• 1-bertregung -Jon Po.kir,bor2

- i. Der.Kreis überträgi folgende Aufgaben auf die Stadt für ihr Gebiet:

•ä) die Stofffiche Verwertuno

, von Abfällen aus privatey Haushaftungen und :
von Abfällen aus anderep Aerkunftsbereichen, die der Stadt zui Geseitigung über-
lessen werden und dereip Verwertung durch die Stadt keine Gründe entgegenste-
hen; .

.h) dis mit der \tempi-41g zus mmenhängenden iViaßnahmen des Sarnmelris, Einsam-
rnelns durch Hol- unci Bring ysteme, Befürderns, .L.agerns und Behandelns;

' c) die Beseitigung von Abfällen aus anciereri Herkunftsbereichen, die nichotepiertbar
ir-icl und deren Ablagerung auf der-Zenh-aldeponie Damsdorf/Tensfeld direkt oder nach

Vorbehandlung nicht zuläss g wäre; . .
.•

d) die die Beseitigung von Abf 'lien umfassende Einsammlung und Beförderung von Ab-
fällen.

2. Die Stadt ist verpflichtet, sälbh in ih-rem Gebiet angefallenen und nach Abschöpfung
stofflich verwertbarer und scha stoffbelasteter Stoffe verbleibenden Abfälle dem Wege-
Zweckverband der Gemeindeni des Kreises Segeberg (WZV) zur weiteren Behandlung
bzw. Beseitigung zu übergebe 1, deren Ablagerung auf der Zentraldeponie Damsdorfl
Tensfeld direkt oder nach Vordehandlung genie den einschlägigen Vorschriften zulässig
wäre. Zur weiteren I3ehandlun I gehören auch die thermiSche oder die Vorbehandlung in
einer mech2nisch-biologìschon Behandlungsaniage. Der Kreis wirkt darauf hin, dass die
Stadt und der WZV künftig im Ieiderseítigen wirtschaftlichen lnteresse darüber hinaus in
Anspruch zu nehmende welter Anlagenkapazitäten Deter gemeinsehaftlich für die Ver-
wertung oder Beseitigung im j eiligen Zuständigkeitsbereich angefallener Abfälle ver- -
traglich sichem. Das Nähere r eln Stadt und WZV in besonderen Verträgeri, die der Zu-
stimrnung des Kreises bedürfertr. Die vertraglichen Regelungen umfassen auch die Fes&

.seizung der iviodalitäten für die Übergabs des Abfalls an den WZV.

3. Die Stadt eriüilt diese Aufgaben in eigener Verantwortung als öffentliche Einriphtung, dip _
eine rechtliche und wirtschaftli ha Einheit bildet, im Einklang rnit den Vorgaben des Ab-, '
raliwirtschaftskonzeptes des Kr ises. Sie bainhaltet die Befugnis, gemäß § 5 LAbfWG
Satzungen zu den Aufaaben d r P.bfallerrt.sorgung anstells des Kreises 'fur r.lee Gehiet. der
Stadt zu erlassen.

4. Die Ste& verpflichtet sich, clie iir nach Absatz und 2 übertragenen Aufgaben der Ab-
fallentsorgung nachden Grundfätzen einer ordnungsgemäßen INirtschaftsführung durch-
zuführen_

Die Stadt erhebt zur Deckung ces im Rahhen ihrer Aufgeibenerfüllung in der Abfallent-
sorPund entatehendan notwen igen Aufwandes kos'endeckende Gebühren oder Enigep.
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§

eefrise.ung

Die Übertragung der Aufgaben ripch § 2 dieses Vertrages wird bis zum 31,12.2050 befristet.

e 4

Aripateimis med Kgrwligung Ye3r,s;r2gas beetmdergit Fälien
•

1. Haben sich die mit der Übertr gungssatzung vorn 21.12.1990 begründeten Verhältnisse,
die auch für die Festseizung ieses Veiiragsinhalts und des vorherigenN. a sages vom
17.08.1999 maßgebend gewe en sind, so wesentlich geändert, dass einer Vertragsparts1
das Festhatten an der ursprün lichen vertraglichen Regelung nicht zuzurnuten ist, 50
kann diese Vertragspartei ein AnpassUng des Vertragsinhalts an die geänderten Ver-
hältnisSe veriangen oder, sof rn eine Anpassurig nicht möglich oder einer Vertragspariei
• nicht zuzumuten ist, den Vertr g kündigen. Die Vertragspartner können den Vertrag auch
kündigen, um schwere Nacbt ile für das Gerneinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.

• Kündiguno bederf der chrifif rm und ist rnit e.iner Frist von eiriern Oahr zurn eines
Jahres zu erklären.

2. Beide Vertragsparteien könneh zum 31.'12.2031 eine Vmeitige Vertragsatrifiehung ver,,
langen. Die schriftliche ErkIän.ng dervorzeitigen Veriragsaufhebung ist dem Vertrags-
partner spätesteris am 31.12.12030 zuZListefleri.

Dieser Vertrag tritt am 01.06.201
die Übertragung von Aufgaben d
welcher damit zeitgleich aufgeho

,e 5

W.liksamwerden

in Kraft. Er ersetzt den öffentlich- rechtlichen Vertrag über
r Abfallbeseitigung im Kreis Segeberg vom 17.08.1999,
en wird.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde zu diesem Vertrag wurde geMäß § 3
Abs. 4 LAbfWG am 17.07.2012 erteilt.

Bad Segeberg, den 24.08.2012
L

Kreis •-`egeberg
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Der Oberbürgermeister
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